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w 29. Samstag den 22. Juli 1899.

AbonnemcntSprci« :

Für die Stadt Solothur»
Jährlich Fr. S, —.

Halbjährlich Fr. ». —,

Franko durch die ganze
Schweiz:

Jährlich Fr «, -,
Halbjährlich Fr Z —

Für dai Ausland:
Jährlich Fr s —

schweizerische Eiurück«nnSgkbühr:
10 Ct», die Petitzelle ode,

deren Raum,
l» Ps, Mi Deutichland>.

Sricheint jeden SamSIag

l Bogen stark

Briete und Gelder franko.

Das Glockengeläute der katholischen Kirchen
und die

„schickliche" Zivilliekattung nach schweizer, önndesrecht.

(Fortsetzung,)

II.
Dieser Standpunkt des Bundesrates ist in mehrfacher

Richtung rechtlich anfechtbar. Er fordert das Glockengeläute
der katholischen Kirche bei Beerdigungen von Akatboliken
als ein Recht. Wir haben daher nicht zu untersuchen, was
seitens der Katholiken bittweise gestattet werden könnte oder

nicht; nur die Rechtsfrage ist also zu prüfen.
Als im Jahre 1536 die Berner dem kurz vorher er-

oberten katholischen Waadtland die Reformationsordnnng
aufzwangen, verboten sie in derselben n, a. auch das Ge-

läute für die Hingeschiedenen als einen eitlen katholischen

Brauch, ') und heute wird von dem gleichen Orte ans den

Katholiken der Schweiz anbefohlen, auch bei Beerdigungen
von Reformierten zu läuten, weil ohne ihr Geläute die Be-
stattung keine „schickliche" sei:

Rechtsqnelle der bundesrätlichen Rekursentschcidung ist

einzig Art. 53, Abs. 2 B.-V, Es kann sich demnach nur
um die Frage handeln, ob diese Entscheidung auf dem Wege
einer korrekten Interpretation zu gewinnen sei. Diese Frage
ist zu verneinen.

Zunächst ist auffällig, daß ein allgemein lautender Ver-
fassnngsartikel verschiedene Rechtswirkungen in den einzelnen

Ortschaften haben soll, abhängig von der dort waltenden

Uebung oder, besser gesagt, abhängig von der Uebung inner-
halb einer Kirchengemeinde, ohne daß ein Wort davon in
dem Artikel steht. Sache der Interpretation ist es, den wirk-
lichen Inhalt eines Gesetzartikels festzustellen und es ist

Regel, daß dieser Inhalt aus dem Gesetze selber unmittel-
bar und vollständig erkannt werden könne. Eine darüber
hinausgehende Auslegung ist Fortbildung des Rechts, also

gesetzgeberische Funktion, zu welcher der Bundesrat nicht
befugt ist (Art. 85, 89 B.-V.) Thatsächlich ist nun der

Bundesrat über den Wortlaut und Sinn des Art. 53,
Abs. 2 B.-V. hinausgegangen.

Ein bei den Akten liegendes Gutachten des Herrn Pro-
fessor Dr. A. Heusler in Basel sagt über den Fall Billens:

„Die Beerdigung ist nach katholischem und evangeli-

') Bergt. -4. Vsràeil, Iiistoirs «In Ls.nt.on äs Vsuà, kà. I.su-
sunn«! 18S0. II. 45.

schein Kirchenrecht eine religiöse und kirchliche Handlung
und darum verwendet man dabei die dem Gottesdienst ge-
widmeten Sachen, die Kirchen, die Glocken u. s. w. Daß
die kirchliche Gemeinschaft, die diese Sachen zur Befriedi-
gung ihrer religiösen Bedürfnisse und zur Ausübung ihrer
gottesdienstlichen Handlungen angeschafft hat, sie auch einzig

zu ihrem Gottesdienst verwenden, also in essn gn» zur
Beerdigung ihrer Mitglieder brauchen darf, scheint mir ein

unanfechtbarer Schluß. Galt das ursprünglich auch für
die Beerdigungsplätze, die schon durch ihre Bezeichnung als
Kirchhöfe als zur Kirche gehörig gekennzeichnet waren, so

hat da allerdings das moderne weltliche Recht und so auch

die Bundesverfassung Art. 53 einen Einbruch gemacht und
die Verfügung über die Begräbnisplätze den bürgerlichen
Behörden zugewiesen, und das aus guten Gründen der

Billigkeit und Toleranz. Aber eben nur die Begräbnis-
.Plätze; es soll ausgeschlossen sein, daß einer abseits von der

allgemeinen Beerdigungsstätte bestattet werden muß, wo sein

Grab Unbilden ausgesetzt ist und außerhalb des Friedens
der gemeinsamen Ruhestätte liegt und damit dem Toten eine

Mißachtung, ein Makel aufgedrückt wird. Aber das be-

schränkt sich auf die Begräbnisplätze und die in Art. 53 B.-V.
j geforderte schickliche Beerdigung kann sich nur daraus be-

ziehen, daß aus dem gemeinsamen Friedhof beerdigt werden

muß. Das folgt daraus, daß nur die Verfügung über die

Begräbnisplätze den bürgerlichen Behörden zusteht, nicht

î

aber die Verfügung über die Kirchen oder die Glocken

zu Beerdigungen. Die schickliche Beerdigung kann sich

bloß auf den Ort derselben beziehen, nicht auf die dabei

üblichen gottesdienstlichen Handlungen und Gebräuche, die

Sache der kirchlichen Gemeinschaften sind und wozu sie nach
ihrem Belieben die ihr gehörigen Gegenstände verwenden
können. Damit stimmt grundsätzlich der Bericht des Bnnves-
rates vom 24. Mai 1875 (v. Salis, Bundesrecht II. Nr. 732)
überein, wo es (das. S. 446) heißt: „Die Beerdigung mit
kirchlichen Gebräuchen ist als eine Zuthat (zu der Be-
sorgung des Begräbniswesens) zu betrachten, mit welcher
sich die bürgerlichen Behörden in keiner Weise zu befassen

haben." Das Glockengeläute muß aber als ein kirchlicher
Gebrauch behandelt werden, er ist jedenfalls in der Sitte
und Anschauung des Volkes als solcher angesehen. Ich
bin daher der.Ansicht, daß der Bundesrat in seinem Ent-
scheide des Rekurses Billens über Wortlaut und Sinn des
Art. 53 B.-V. hinausgegangen ist "
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Diese von Professor Heusler vertretene Auffassung
wird nicht nur unterstützt durch den Umstand, daß der den

zitierten Verfassungsartikel wiedergebende Art, 189, Ziff, 5

des Bnndesgesetzes über die Bnndesrechtspflege vom 12, März
1893 (übereinstimmend mit Art. 59, Ziff, 7 des frühern
Gesetzes) ebenfalls nur von den Begräbnisplätzen spricht,

sondern auch bestätigt durch geschichtliche Entwicklung des

Zivilbeerdigungswesens überhaupt; diese vermag auch die

Thatsache zu erklären, warum die Garantie einer schicklichen

Beerdigung in der Verfassung des Bundes aufgenommen
und nicht den Kantonen überlassen wurde.

Gestützt auf den unbestrittenen, weil jeder Religions-
genvssenschaft wesentlichen Satz, daß die kirchlichen Vorteile
Rechtsfolgen der Kirchenmitgliedschaft sind, hat schon in der

ältesten Zeit die Kirche diese Vorteile nicht jenen Personen

zugewendet, welche nicht in ihrer Gemeinschaft verstorben

waren, und deshalb an ihrem Begräbnis sich nicht beteiligt,
d, h, sie lehnte es ab, deren Leichen in ritueller Form auf
dem von ihr benedizierten gemeinschaftlichen Beerdigungs-
platz zu bestatten. Papst Leo I. drückte in einem Briefe °)

v. I. 458 diesen Satz folgendermaßen aus: „Mit denen,

mit welchen wir im Leben nicht in der Gemeinschaft ge-

standen, können wir auch, wenn sie verstorben, keine Ge-

meinschaft Pflegen; ihre Sache ist dem Gerichte Gottes an-

heim zu stellen." Dieser von der konstanten Praxis der

Kirche bestätigte Satz des genannten Papstes ging in die

vorgratianischen Rechtssammlnngen, in das Dekretnm^) und

in die Dekretaliensammlung Gregors IX. (e. 12 X eis ss-

pulturis III, 28 von Jnnozenz III. v. I. 1290) über. Auch

von der protestantischen Konfession wurde diese Praxis über-

nommen, wie ein Blick in deren ältere Kirchenordnungen
belehrt. Z Luther selbst spricht sich für diese Praxis in der

denkbar herbsten Form aus. So kam es, daß das Be-

erdigungswesen bei den Protestanten den Konsistorien über-

wiesen und das kirchliche Begräbnisrecht als sus eirea

ssera betrachtet wurde. °) Die protestantischen Kirchenbehörden

pflegten die NichtProtestanten (Reformierte, Calviner, Katho-
liken) an einem abgelegenen Orte des Friedhofes (an der

9 Bergt. Tertullian, Apolog. c. 39; Kraus, Loins, sottsr. II.
c. 1; Binterim, Denkwürdigkeiten, Mainz 1833, B. 6, Abt. Ill, S.
186 ss. ; Larckuim Vol. Ooncil. V. 1932; für die orientalische Kirche:
Ddsopkiaiiss continuàs eck. Lscksr. Bonnes 1835, p. 153.

°) ckallê, LcZ'SSta. Bontitronin Hr. 326; Bpistola 167. up;>. s ci.

Lallsrini I, 1416 - darum causa, suckicio Dei reservancks. est;
nos antsin guidas vivsntidus non commuai cavimus, inortuis

coiniuullilzars nou pussumus.
") e. 1. Lausa 24, gu. 2,
st Bergt. I. H. Böhmer, lus ecclss Brotsàniiuin ecl. Ilalw

1717, II. 1669, und B. Carpzow, lurispruck. consislorialis sct. lupsiw
1721, II. 586.

°) Bei Carpzow a. a. O., g. 586, wonach Luther den Ber-
ächtern des göttlichen Wortes ein Begräbnis nicht bloß nicht kirchlicher,

sondern schimpflicher Art swie „Hund und Sän" auf dem „Schind-
leich") zuerkennt. Vergl. Luthers Briese, herausgegeben von I. K.

Seidemann. Berlin 1856, VI. 267.

°) Carpzow a. a. O. I. 14.

Mauer desselben oder in einem Winkel) ohne Zeremonien

begraben zu lassen. ') Die Ablehnung der kirchlichen Be-

erdigung bedingte aber noch keine sopultura inlionosta. ^)

Nach dem westphälischen Frieden (Art. V, Z 35) sollten auf
den konfessionellen christlichen Friedhöfen auch Angehörige
einer andern christlichen Konfession beerdigt werden, falls
diese nicht eine eigene Begräbnisstätte am Orte besitzen

würde, eine Bestimmung, die nicht überall gehandhabt wurde

und eine Quelle vieler Streitigkeiten war.
Weiter als das Kirchenrecht beider Konfessionen ging

das weltliche Strafrecht, welches (bis ins 19. Jahrhundert)
noch eine schimpfliche Beerdigung in verschiedenen Formen
als Straffolge kannte/) Demnach konnte man folgende Be-

erdigungsarten unterscheiden:
1. Die kirchliche Beerdigung (für die in der Gemein-

schaft der Kirche Verstorbenen) gemäß katholischen bezw.

protestantischem Ritus auf dem ordentlichen Kirchhof.
2. Die ehrliche, aber nicht kirchliche Beerdigung ohne

kirchliches Zeremoniell an einem anständigen, aber nicht

benedizierten Ort außerhalb der Gräberreihe der Konfessions-

ungehörigen.
3. Die unehrliche, aber menschliche Beerdigung, wobei

der Leichnam in entehrender Weise (nicht über die Schwelle
der Hauptpforte) hinausgetragen und durch den Scharf-
richter an einem anständigen Orte bestattet wurde.

4. Die sepultnra nsinina (oder oanins), d. h. die Be-

erdigung nach Art der Thiere an einem loeus kamosns

(Fehmstati, Galgenplatz, Rabenstein, Schindanger). Ver-
schärft wurde diese Strafe öfters durch Aufhängen des

Leichnams am Galgen oder Flechten aufs Rad.
«Fortsetzung folgt.)

Zur Herz-Jksn-Litanei.
(Eingesandt.)

I. /es?» ààrmm
Was oder wer ist unter den -eollss îàrni- zu ver-

stehen 1. don. 49, 26. — 2. in Deut. 33, 13, — 3. in
der Herz-Jesu-Litanei?

1. Was oder wer unter den -eollos àrni» in Kon.

49, 26 zu verstehen sei, haben bis jetzt weder die Ueber-

setzer des Urtextes, noch die scharfsinnigsten Schrifterklärer
mit Bestimmtheit ermitteln können. Targumin und Hierony-
mus verstehen darunter: «matros (se. uxoros patriar-
kbarum: 8ari»m, Uebecenm, 8iam). Die chaldäische Ueber-

setznng hat statt «oollos àrni» -prineipes SWeuli i. e.

patriaretiR ^bralmmo ant'nsuiores.» Peschito und Jona-
than sehen in den -eollss Rtsrni- Ismael, lZsau lllioslsns
OtZnlurR. Die 4>XX scheint die wirklichen Berge Palästinas

') Carpzow, II. 583 f. ; I. M. Eschenwecker, vs so guock sustum
sst circa, campanas, eck. Lalss Dlaxcksd. 1739, p. 51.

') Böhmer a. a. O. II. 1673 s. und die dort zitierten Juristen.
') Geiger, Der Selbstmord, im Archiv f. K >R., B. 62, 385 ff.

und B. 65, 3 ff. ; Liszt, Lehrb. d. d. Strasr. Berlin 1894, S. 136.
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darunter zu verstehen. Dagegen sagt p, Franz Hummelauer,
8. 1.: »pevsonas, non voiles eontoxtus omnino vxigit
ant eorveelione opus est...- Ebenso unerklärt ist im

Urtext die Stelle, welche die Vnlgata mit: -äoiise venirot
clksiàki'ium » wiedergibt: Hummelauer sagt: «Voi-te: usque
uà spem eollium àrnorum.» Siehe Kursus 8vripturw,
8., ?arisiis 1895, von mehreren Jesuiten herausgegeben.

2. Was unter den « volles wterni- in Deut. 33, 15

zu verstehen sei, ergibt sich klar aus dem Zusammenhange;

es sind die natürlichen Berge Palästinas.
Ein Teil des Segens für den Stamm Joseph soll sein:

„Baumsrüchte der ewigen Hügel." Allioli erklärt: „Berg-
flüchte, Wein, Oel u. s. w,", und verweist dann auf 1. Mos.

49, 26. Allioli sieht also hier eine Parallelstelle zu Kon,

49, 26, und das sicher mit Recht, Man lese nur beide

Stellen im Zusammenhange. Moses wiederholt über den

Stamm Joseph den Segen, welchen schon Jakob über die

Person Josephs und dessen Nachkommen gesprochen hatte.

Jakob hatte seinen Sohn Joseph von jeher mit besonderer

Liebe geliebt, jetzt fühlte er sich auch zur Dankbarkeit gegen

ihn verpflichtet; er wußte aber, daß Joseph von dem Vor-
zuge Juda's: Ahnherr des Erlösers zu sein, ausgeschlossen

sei; dafür wollte er ihn mit reichlichstem zeitlichen Segen

entschädigen und faßte darum alles, was sein liebendes Herz

an schönen und großartigen Ausdrücken finden konnte, zu-
sammen und schüttelte es dem Joseph in den Schoß. Der
sterbende Moses wiederholt den Segen zum Teile mit den

gleichen Worten und diese gleichen Worte dürften nun wohl
auch an beiden Orten den gleichen Sinn haben, so daß die

zweite Stelle das Verständnis der ersten ausschließt. Ps.
75, 5 übergehe ich, weil dort ein anderer Ausdruck steht:
-montibus sàrnis-, welche wahrscheinlich ebenfalls der
Erde und nicht dem Himmel angehören. Ucun. 8, 22 kann

nach der Feststellung des Sinnes der 18, Anrufung zur
Betrachtung und Predigt darüber wohl verwendet werden.

3. Was oder wer ist unter den - volles wterni- in
der Herz-Jesu-Litanei zu verstehen?

Daß der Ausdruck: »ckvsickvrium vollium wtvr-
uorum- aus Ken. 49, 26 in die H.-J.-Litanei hinüber-

genommen sei, ist klar, aber fast ebenso klar ist es, daß der

Sinn nicht mitgenommen ist. Da aber, so weit ich die

Sache untersuchen konnte, keine einzige der alten berühmten
Uebersetzungen und kein gewichtiger Schrifterklärer die

«volles wtorni- der angeführten Stelle in den Himmel ver-
setzt, so werden wir wohl auch die Wesen, welche in der

H.-J.-Litanei damit bezeichnet sind, auf dieser Erde suchen

müssen, Haben vielleicht die Verfasser der Litanei kraft der

Jdeenassoziation auch an die „Ewige Stadt" und die sieb«:

Hügel, ans welche sie erbaut ist, gedacht und in ihrem Ge-
danken das Haupt für das Ganze genommen? Sei dem,
wie ihm wolle. Immerhin glaube ich, wir treffen es am
besten, wenn wir unter den -vollvs wterni-, deren Sehn-
sucht das Herz Jesu ist, zunächst dwkatholische Kirche verstehen.
Man könnte also sagen: Sehnsucht der Kirche, — der

Gläubigen, der A u s e r w ä h l t e n — der
Kinder Gottes, oder etwas Gleichbedeutendes; auch

bis zur Sehnsucht aller Geschöpfe könnte man

es ausdehnen, nie aber würde ich dem: „Sehnsucht der

Himmelshöhen" beistimmen. (Schluß folgt.)

St. Thomasakadtmie in Luzern.
(Mitgeteilt.)

Mittwoch den 5, Juli hielt die luzernische Thomas-
akademie ihre diesjährige öffentliche Schlußsitzung, Nach

einem kurzen Eröffnungswort des hochw, Präsidenten Kauf-
m a n n hielt Hochw, Professor W aßm er das Referat : „Ueber
die Schriften von Theologieprofessor Gügler." Einleitend

schilderte er die Zeitströmung, aus der die Person des be-

rühmten Vertreters der Sailerschule begriffen werden muß.

Es ist die Zeit der Reaktion der Romantik gegen den Klassi-

zismus. Auf dem Gebiet der Theologie trat die genannte

Schule auf gegen die rationalisierende und seicht morali-

sierende Richtung des Josephinismus und betonte wieder

energischer die Autorität der Kirche, besonders des Papst-

tnms und das sogenannte „Mystische", d. i. das Uebernatür-

liche im Christentum. In dieser kirchlichen Richtung nun

nahm Gügler eine hervorragende Stellung ein,

Alois Gügler ist geboren 1782 als der Sohn ein-

facher Bauersleute in Udligenschwil, Kt, Luzern. Er stu-

dierte in Einsiedeln bis 1798, dann in Solvthurn 1801,

wo er sich besonders um Poesie interessierte; 1802 in

Luzern und von da zog er nach Landshut zu Sailer und

Zimmer, 1805 wurde er zum Professor der Exegese an

der theologischen Lehranstalt in Luzern gewählt, an welcher

Stelle er (mit Ausnahme eines Jahres) bis zu seinem Ende

verblieb; 1816 wurde er Chorherr am Stift St Leodegar;
1822—1824 bekleidete er das Amt des Kirchenpräfekten an

der Jesuitenkirche. Er starb den 28, Februar 1827, die

Grabrede hielt ihm der Theologe Greith, der nachmalige

Bischof von St, Gallen.

In seinem Lehrberuf und seiner Schriftstellern ver-

folgte Gügler die Ziele der Sailerschule: energisches Betonen

der Autorität und des Uebernatürlichen im Christentum,

Gleich seine erste Schrift: „Einige Worte zum Christentum
und dessen Verhältnis zu den Thad. Müller'schen Schriften"
polemisiert gegen das verflachte Moralisieren in der Predigt
und verlangt ein deutlicheres Hervorheben des spezifisch Ka-

tholischen und „Mystischen", Der allzupersönliche Angriff
gegen den hochgeachteten Kommissar zog ihm ein Jahr
Suspension in der Lehrthätigkeit zu.

Eine fernere sehr polemische Schrift war die 1816 er-
schienene „Chemische Analyse und Synthese des M, Lutz,

Pfarrer in Läufelfingen." Darin wird die oberflächliche
rein chronistische und mit Ausfällen gegen die Katholiken
gespickte Geschichtsauffassung des protestantischen Pastors
angegriffen und nach Weise einer chemischen Analyse geprüft
und dagegen dann in einem zweiten Teil die höhere
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christliche Geschichtsauffassung, die in der Geschichte gleichsam

ein göttliches Drama erblickt, dargelegt.

Gleichsam die positive Weiterbildung dieser Gedanken

ist dann die folgende Schrift^ „Ziffern der Sphinx oder

Typen der Zeit und ihr Deuten auf die Zukunft. 1819."
Die dunkle geheimnisvolle aber tiefsinnige Schrift ist eigent-

lich eine Philosophie der Geschichte in der Art des großen

Görres. Danach hat jedes Volk in dem großen Drama
der Geschichte seine bestimmte Aufgabe von der Vorsehung

erhalten, so zwar, daß der Referent dabei etwas zu wenig

die Freiheit betont findet. Der dadurch hervorgebrachte

Kulturfortschritt lasse sich durch gewisse geometrische Figuren
Typen darstellen, die Gerade, das Dreieck, Viereck, die

Ellipse, wovon die erste die Kindheit der Menschheit, die

zweite die lebendige kämpfende Jugend, die dritte das starre

Greisenalter, die vierte die Verbindung von Menschlichem

und Göttlichem in der Geschichte symbolisiere. Dabei nehme die

Kulturbewegung von der Jugend im Orient ihren Lauf nach

Westen; aus dem Beruf eines Volkes lasse sich seine Zu-
kunft deuten und da denn wird der Verfasser zum Pro-
pheten: die geistige Herrschaft nach Weise der Griechen in

der alten Zeit, komme Deutschland zu, dessen Mond gleich-

sam die Schweiz bilde; die Weltherrschaft gehe über auf

Amerika und Rußland, von Frankreich erwartet er nur
Schlimmes. So ist die Schrift eine kühne Konzeption einer

christlichen Geschichtsphilosophie, bei der im einzelnen manche

Willkürlichkeiten und Phantasien mitgehen, die aber im ganzen
eine wahrhaft großartige Auffassung der Geschichte darstellt.

Das eigentliche Lebenswerk des Verfassers aber, das

in verschiedenen nach und nach erscheinenden Bänden

(einiges sogar noch nach seinem Tod durch Prof. Widmer)
herauskam, ist: „Die hl. Kunst oder die Kunst der Hebräer"

(1. Bd. 1814). Offenbar anknüpfend an die Abhandlung:
„Vom Geist der hebräischen Poesie" von Herder, den er

auch in der Einleitung zitiert, erblickt er in der Poesie,

resp. Kunst, die Darstellung des Göttlichen auf Erden, und

dieses am meisten in der Kunst der Hebräer, in dem großen

unter dem Wesen des Geistes Gottes entstandenen Kunst-
werk der Bibel. Hier sei das Göttliche am meisten der

Menschheit vermittelt und die Auffassung des Lebens und
der Geschichte unter höchsten religiösen Gesichtspunkten ge-
geben, während die Litteratur der andern alten Völker, der

Griechen und Römer, von nähern irdischen oft falschen Ge-

sichtspunkten aus das Leben betrachte. Deshalb dürfe man
bei der Auslegung der Schrift nicht nur am Buchstaben

hangen, gleichsam wie an dem toten Antlitz einer Statue,
sondern man müsse in diesen tiefern Geist dieser göttlichen
Kunst eindringen, in deren welthistorischen Zusammenhang,
in deren göttliche Züge und dann erhalte die Statue Geist
und Leben. Es läßt sich nicht bestreiten, daß in dieser Auf-
fassung viel Wahres liegt, das besonders gegen die moderne

Hyperkritik Bedeutung hat, nur ist dabei etwas zu schr

Phantasie und subjektive Spekulation thätig.
Ueberblickt man diese ganze Geistesthätigkeit,^ wozu

noch zwei BändchenfZGedichte kommen, so muß man sagen,

Gügler war ein außerordentlicher genialischer Mann, der

mit seinen zwei Kollegen Geiger und Widmer das Drei-
gestirn der Glanzperiode der Sailerschule an der luzerneri-
schen höhern Lehranstalt bildete. Er suchte Geist und

wahres lebendiges Christentum zu bringen in eine rational!-
fierende Zeit. Er ist- insofern ein Repräsentant der ro-
mantischen Richtung und hat darum in Sprache und Geistes-

Achtung viel ähnliches mit einem Görres und Schelling,
ohne die Irrthümer des letztern zu teilen. Mit ihrem
Wiederanknüpfen an die Traditionen des Mittelalters be-

reitete die Sailerschule vor auf ein vertieftes Studium der

mittelalterlichen Philosophie und Theologie, also eines hl.
Thomas, über den sich an einer Stelle Gügler mit höchster

Pietät ausspricht; und damit ist auch ein Zusammenhang

zwischen ihm und den Bestrebungen der Thomasakademie

geschaffen. An seinem Geist und Schwung können die Jün-
gern immer Anregung finden, während diese Aeltern, ein

Glied in der ?di>o80si>>ia psi-annis, ihre Klärung in einem

vertieften Studium des hl. Thomas gefunden hätten. —
Der höchst interessante Vortrag wurde mit reichlichem Bei-

fall belohnt.

Nach Vorlegung der neuesten thomistischen Litteratur
nahm der hochw. Präsident die Aufnahme von 7 Ordinandi
aus der Studentenakademie in die große Akademie durch

Ueberreichung des Diploms und der Statuten vor. Mit
diesem Institut der Studeutenakademie, die dies Schuljahr
sehr gut besucht war und in welcher ein Ueberblick über die

ganze Summa tdsoi. dnrchgenommen, eine öffentliche Dispu-
tation abgehalten und eine Arbeit an der öffentlichen Sitzung
am St. Thomastag vorgetragen wurde; sowie mit dem

Uebertritt der Loeii derselben aus dem Ordinandenkurs in
die große Akademie ist nun auch eine lebensvolle Perenniiät
in die nun schon bald zwanzig Jahre bestehende Thomas-
akademie hineingebracht, die schöne Früchte zu bringen ver-

spricht.

Liturgische Kleinigkeiten?^)
(Eingesandt.)

II.
Ob wohl die Publikation derselben großen Nutzen stiften

wird? Fast möchten wir es bezweifeln. Aber immerhin,

sie sind gut gemeint, stehen auf dem Boden der Wahrheit
und bezwecken allseitig durchgeführte Einigkeit in der Li-
turgie; also Grund genug zu ihrer Publikation. Das

«Aidera-, resp, die »/Idsolutio a«1 tumdam» ist ein An-

hang zur -Glissa cks keguiem- und soll nicht auf eine

Messe in >anderer als schwarzer Farbe folgen. So lautet

das Gesetz und es wurde in Nr. 11 der „Kirchenzeitung"

vom 13. März 1897 im Kircheuamtlicheu Anzeiger aus-

drücklich publiziert. Schon das allein wäre Grund genug

*) Der Anfang dieser verdankenswerten Artikelserie findet sich

im vorigen Jahrgang der „K.-Z.", Nr.^19, S. 147.
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zur Befolgung der Vorschrift, Piller zitiert nicht weniger
als sieben Dekrete, in welchen ausdrücklich das I-ibera nach

der Messe vom Tage verboten ist. Schon am 18. Juni
1689 fügte die 8 11. 0. ihrer Entscheidung bei: -IN ita cke-

erevit et in posternm omào servari inanckavit. Am
16. März 1833 wurde derselben Kongregation vorgestellt,
daß an einem Orte seit mehr denn zwei Jahrhunderten der

Gebrauch bestehe, ani Sonntag nach Allerheiligen gleich nach

dem vormittägigen Gottesdienste die -^.bsolutio ack tum-
bam- zu singen und es wurde -tiumillimo» gebeten, diesen

Gebrauch beibehalten zu dürfen wegen seines hohen Alters
und um die Gläubigen durch die Abschaffung desselben nicht

zu beleidigen. Trotz alldem lautete die Antwort ganz kate-

gorisch « ^exativk!.- Am 12. Sept. 1857 wurde noch ein-

mal angefragt, ob denn das Indern nach der Tagesmesse

nicht wenigstens gestattet sei, wenn der Priester die Meß-
kleider ausziehe und so der ganze Ritus als etwas von der

Messe vollständig Getrenntes erscheine. Die Antwort lautete

wieder entschieden Nein! Und die Bischöfe werden ermahnt,
mit Klugheit und Eifer dahin zu arbeiten, daß solche Ge-

wohnheiten abgeschafft werden, — Der Wille des Gesetz-

gebers ist also ganz klar und bestimmt. Das Aufstellen der

tumba und die ^twolutio nach der Messe ist nur gestattet,

wenn die Nissa ckv lleguism gelesen oder gesungen wird.—
Dagegen ist es gestattet, auf dem Grabe des Verstorbenen,
also außerhalb der Kirche, auch nach der Tagesmesse ein

I-ibsia zu halten, mit Ausnahme aller Feste erster und

zweiter Klasse, sowie der privilegierten Ferien, Oktaven und

Vigilien. Ein solches I-itwra auf dem Grabe wird eben

als Privatandacht betrachtet und soll dabei nur Chorrock

ohne Stola getragen werden. (8, U. 0. 11. Sept. 1847.)—
Das wäre das Gesetz, Und nun die Praxis!

Sagen wir es nur gerade heraus! Das ist einer von
den Punkten, in welchen am meisten gefehlt wird. Daß
man an Sonn- oder Feiertag, wenn vor dem Gottesdienst
eine Beerdigung stattgefunden, die wmba aufstellt und nach

dem Hochamte UUiera hält mit Gräberbesuch, gerade als
wenn der ganze Gottesdienst für den Verstorbenen appli-
ziert worden wäre, kommt vielleicht nicht mehr so oft vor.
Aber gar nicht so selten sind die Kirchen, in welchen die

tumba den ganzen Tag hindurch stehe» bleibt, gleichsam

als würde sie einen Teil des täglichen Kirchenschmuckes

bilden; und so steht sie oft die ganze Woche hindurch ohne

jede Rücksicht aus die Feste, die gefeiert werden. Ist es ja
schon vorgekommen, daß sie während dem Abendrosenkranz
vor ausgesetztem 8aneti8»imnm stehen blieb!*) Noch häufiger
jedoch kommt vor, was durch die oben angeführten Dekrete

direkt verboten ist, daß nämlich die tumba hingestellt und
die Kerzen an derselben angezündet werden, auch wenn die

hl, Messe nicht schwarz gelesen wird; nachher wird das

I-ibora gehalten, gerade wie wenn man ein feierliches Ils-
izuiknn gesungen hätte, (Solches hat Schreiber dies vor

Natürlich nicht mit brennenden Kerzen.

gar nicht langer Zeit sogar an einem Feste zweiter Klasse

gesehen und zwar an einem Orte, ivo er es am wenigsten

erwartet hätte. Nomina sunt ockiosa!) — Aber, diese

Praxis hat ja ihre guten Gründe! Hören wir! „Man
hat's immer so gemacht und ich kann nicht so alte Ge-

bräuche abschaffen." Hat man's wirklich immer so ge-

macht? Oder datiert das „immer" etwa nur vom seligen

Vorgänger? Aber wenn man's auch immer so gemacht

hätte, so kann eine Gewohnheit nie rechtskräftig werden,

welche dem klaren Buchstaben des Gesetzes widerspricht; be-

sonders dann nicht, wenn der Gesetzgeber sogar Gewöhn-
heiten, die über 200 Jahre alt sind, nicht dulden will.
(Siehe Dekret vom 16. März 1833.) — Aber die Leute

würden sich darüber aufhalten, wenn Jahrzeitmeffen u. dgl.
ohne Inders gehalten würden! So, so! Also die Leute

sind die oberste Instanz in liturgieis und nicht der klar

ausgesprochene Wille des Gesetzgebers. Dieses „Aufhalten"
ist meistens nicht halb so gefährlich. Einige Worte der Be-

lehrung genügen, um gläubige Pfarrkinder mit der Neue-

rung zu versöhnen. (Lxperto ereckite!) — Aber man muß

doch den Willen des Stifters erfüllen und diese verlangen
ein INbera. OistinZuo. Der Wille der Stifter muß er-

füllt werden, wenn er in Uebereinstimmung ist mit dem

Willen der Kirche. Will der Stifter aber etwas, was dem

Willen der Kirche entgegen ist, dann ist doch offenbar der

Wille der Kirche maßgebend. Eine Stiftung, in welcher

etwas verlangt wird, was dem Gesetze der Kirche wider-

spricht, kann ja schon überhaupt von keiner kirchlichen Be-

hörde angenommen werden. Wo kämen wir hin, wenn der

Wille der Stifter über der Kirche stünde? — Endlich, wenn

ich das I-ibers auslasse, so müssen die armen Seelen dar-
unter leiden! Nur langsam mit dieser Einrede! Wer teilt
den armen Seelen die Früchte unserer Gebete und Opfer
aus? Offenbar Gott selbst. Gute Werke, die für die

armen Seelen hilfebringend sein sollen, müssen doch Gott
wohlgefällig sein. Kann ein Werk Gott wohlgefällig sein,

wenn es (an und für sich noch so gut) in direktem Wider-
spruch mit der von Gott uns gesetzten kirchlichen Autorität
verrichtet wird? Schlußfolgerung und Anwendung auf
unseren Fall ergeben sich von selbst. (Vergleiche: Piller,
Manuale liturZire romanw, eck. 4. pag. 311, 312 u. 313.)

(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.

Solothur». (Einges.) Da die Zeit herangerückt ist,

wo die Einzüge für das Studentenpatronat für dies Jahr
wieder vorgenommen werden und bald vollendet sein sollten,

möchten wir die freundliche Bitte an die hochw, Pfarrämter
des Kantons Solothurn richten, den Eingaben ihrer Bei-

träge an die Einzüger der Bezirke genau und detailliert
auch die Namen der Spender und Wohlthäter beizugeben.

Die Einzüger haben laut Reglement ein Journal über ihre

Einnahme zu führen, um sie dem Kassier auf seine Ein-
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zugsliste zu übergeben. Letzterer soll dann dieselben genau
nach den Bezirken in seiner Rechnung verzeigen. Auch sind

ihm dann beim Versenden des jährlichen gedruckten „Be-
richtes samt Rechnung" die detaillierten Adressen doch uner-
läßlich notwendig.

Aargau. Der hochw, Herr Pfarrer Arnold D ö-

beli von Muri ist anläßlich seines 25, Pfarrjubiläums
zum Ehrenkämmerer des hl, Vaters gewählt worden, ^ck

lustra irmltal

Deutschland. Im b a i r i schen Landtag Hai das

Zentrum die Mehrheit wieder erhalten, die es von 1869
bis 1893 hatte. Es hat jetzt 83 von 159 Mandaten (bis-
her 73), indem es 13 Sitze gewann und (in Straubing) 3

Sitze verlor. Die katholische Presse hebt hervor, daß die

Bedeutung dieses Sieges weit hinauSreicht über die große
historische Bedeutung der Wahlen von 1869, die den Sturz
der liberalen Kammerwahlen brachte: denn jetzt ist der

völlige Zusammenbruch des bairischen, durch alle Künste der

Wahlkreisgeometrie noch erhaltenen Liberalismus erfolgt.
Die Liberalen verlieren mit 22 Sitzen die Städte; ihre
Erbschaft tritt der konsequente Vertreter des Liberalismus,
der Sozialismus, an.

Frankreich, Vor fünf Monaten wurde in Lille der

Schulbruder Flamidien unter der Anschuldigung
eines Lustmordes verhaftet, was sofort von Liberalen und

Sozialisten zu Kundgebungen und schlimmen Ausschreitungen

gegen die Brüderschule, andere kirchliche Anstalten und die

Katholiken im allgemeinen ausgebeutet wurde. Der so-

zialistische Gemeinderat suchte die Eltern zu bewegen, ihre
Kinder aus den kirchlichen Schulen zu nehmen. Für die

Liberalen und Sozialisten stand von vornherein die Schuld
Flamidiens fest; ihre Presse hetzte wütend in dieser Richtung

ganz wie ,,Libre Parole" u. s, w, von Anbeginn Dreyfus
als überführten Missethäter hinstellten und auf den Tod
gegen ihn hetzten. Der Vorrichter Delalê verkündete öffent-
lich die Schuld Flamidiens, als er kaum die Untersuchung
begonnen hatte — ganz wie der Kriegsminister Mercier be-

züglich Dreyfus, Delalê beging mehrfach Ungesetzlichkeiten
und führte die Untersuchung dergestalt, daß eine zweite not-
wendig wurde. Eines Tages z, B, wurde Flamidien unter
Drohungen von mehreren Polizisten aus dem Gefängnis
gerissen, längere Zeit in eine dunkle Zelle gesperrt und dann
in einen hell erleuchteten Saal geführt, wo eine Menge
Aerzte, Wärter, Aufseher und Polizisten einen Tisch um-
standen, auf dem die Leiche des ermordeten Knaben Foveau
lag. Das Gesicht wurde ganz besonders von den Licht-
strahlen getroffen, die Augen öffneten sich und starrten Fla-
midien an, welcher entsetzt niedersank, um dann aber, trotz
der Drohungen Delates und des Staatsanwaltes, seine Un-
schuld zu beteuern. Einer der Hülfsärzte hatte die Ver-
zerrungen des Gesichtes durch elektrische Strömung und
gewisse Handhabungen hervorgebracht. Selbst Dreyfuslerische
Blätter, welche zu den heftigsten Hetzern gegen Flamidien

gehörten, tadelten diese schauderhafte Mache. Wegen der

Wichtigkeit des Falles — d, h, weil die Sozialisten, Liberalen
und auch die Behörden eine Verurteilung haben wollten —
wurde der Anklagekammer die Strafkammer des Appellhofes
zugesellt. Und trotzdem lautet nun die gemeinsam gefaßte

Entscheidung auf „Einstellung des Verfahrens wegen Mangels
jeglichen Thatbestandes". Die Entscheidung wurde Flamidien
mitgeteilt und derselbe sofort entlassen. Als Flamidien
sprechen wollte, schrie ihn der Staatsanwalt an: „Keinen

Protest! Ich verkündige Ihnen Ihre Freilassung", Der
Bruder entgegnete mit aller Ruhe: „Ich protestiere nicht,

aber ich sage: Ehre seit Gott!" In der Brüderschule herrschte

natürlich große Freude; alle begaben sich sofort in die Kapelle,

um Gott zu danken nnd das Magnificat zu singen In
der Stadt wurde verbreitet, die Brüder wollten Flamidien
ein Ehrenmahl bereiten. Nun zogen einige Tausend So-
zialisten und Liberale vor das Haus des „Echo du Nord", um

Hoch zu rufen, weil dieses Blatt stets bitter gegen Flamidien
gekämpft, denselben in nichtswürdigster Weise verleumdet

und schließlich gesagt hatte, die Entscheidung der Anklage-
kammer habe allgemeine Entrüstung und Entsetzen hervor-

gerufen — ganz wie im Dreyfusfalle, Dann zogen die

Gassenjungen vor das Haus der Blätter „La Croix" und

„Dopêche" und warfen ihnen die Fenster ein. Die gesamte

Polizei und auch Truppen mußten aufgeboten werden, um
die Ordnung herzustellen. („Köln, Volksztg,")

Oesterreich Im katholischen Tirol, speziell in dessen

Hauptstadt Innsbruck, macht sich eine deutschnationale

Bewegung nach dem Herzen der Jro, Wolfs und Schönerer
bemerkbar. Man hat den altgermanischen heidnischen Kultus

zum Mittelpunkt des Zusammenschlusses gewählt und darauf-
hin eine Sonnwendfeier ver-nstaltet, zur Freude jener
wütenden Politiker, die am liebsten zum Wodanskult zurück-

kehrten und es tief bedauern, daß die „christliche Pfaffen-
religion an die Stelle unserer alten Religion" getreten ist.

Wenn die zuständigen kirchlichen Behörden vor diesem

Treiben warnen, so erfüllen sie nur ihre Pflicht,

Kleinere Mitteilungen.
Eine Wahrheit, die kein Katechet vergessen darf. Der

ersten Erzählung in seinem „Buch der Kinder" stellt der

spanische Schriftsteller Luis Coloma 8, T, dessen Werke

so großes Aufsehen erregten, als Motto folgende Worte

voran:
„Pflanzt die Idee des Guten in die Herzen der Kinder,

auch wenn sie sie nicht verstehen. Die Jahre werden sie

ihnen zum Verständnis bringen und sie in ihrem Herzen

prächtig erblühen lassen,"
Es dürfte nicht überflüssig sein, diese Wahrheit den Kate-

cheten recht zur Beherzigung zu empfehlen. Mancher meint,
es müsse alles erklärt sein und müht sich vergeblich ab,
den Kleinen Dinge begreiflich zu machen, die ihnen einfach

mit Autorität und Wärme eingeprägt zu werden brauchen;
erklären heißt oft verwirren!
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Kirchenfeiudliche Presse ill Tirol. In einem Mahnwort
des Fürstbischofs von Brixen, Dr. Simon Aichner, an die

Katholiken lesen wir: „Wie lange werdet ihr müssig zn-

sehen, wie die Feinde der Religion nicht nur eure patrioti-
scheu Gefühle verletzen, euern heiligen Glauben verschmähen

und öffentlich entehren? Unter den Blättern der Landes-

Hauptstadt, welche jener Versammlung (einer „Los von Rom"-

Versammlung, in welcher Christus verächtlich „Galiläer"
und seine Heilslehre Mythe genannt wurde), ihre Sym-
Pathien entgegenbrachten oder nachgehends Beifall zollten,

tritt eines ganz auffallend in den Vordergrund, dasjenige,

welches sich „Scherer" nennt. Es ist zu bedauern, daß

dieses Blatt, welches durch Ungezogenheit und rohe Aus-

brüche gegen unsern heiligen Glauben sich ostentativ hervor-

thut, Leser und Unterstützung findet. Die anti-religiöse

Haltung macht dieses Blatt zu einem schon an und für sich

verbotenen und ich erkläre, daß jeder, der dieses
Blatt liest, bezahlt oder wie immer unter-
stützt, eine Gewissenspflicht arg verletzt.
Katholische Männer von Innsbruck! Einiget euch zur Ver-

teidigung des euch „überlieferten Glaubens", lasset euch und

euern Nachkommen das, was das wertvollste Gut, das kost-

barste Kleinod eines Volkes und jedes Einzelnen ist, von

modernen Ungläubigen nicht rauben, nicht beschimpfen und

nicht öffentlich der Verachtung preisgeben! Es einige euch

die gemeinsame Gefahr! Brixen, am 3l). Juni 1899."

Katholisch ist gut sterbe». Der jüngst verstorbene spa-

nische Staatsmann Emilio Castelar, der als der Führer
des spanischen Freidenkertums galt, ließ, als sein Hausarzt
ihn darauf aufmerksam machte, daß er sich auf den Tod

vorzubereiten habe, einen Priester rufen, und beichtete lange.
Als er die Absolution empfangen hatte, betete er mit lauter
Stimme und küßte inbrünstig das Kruzifix, das ihm der

Geistliche an die Lippen hielt. Dann empfing er auch die

hl. Kommunion und die letzte Oelung. Die Organe der

geheimen Gesellschaften in ganz Europa aber sind mit diesem

echt katholischen Ende jenes republikanischen Staatsmannes

sehr unzufrieden, den sie durchaus als den Ihrigen zu be-

trachten gewohnt waren.

Litterarisches.
l)n nous communique, pour on ronckre oompto,

les Vlll° ot IX° rapports cke In Lociètè tri bourgeoise
<le patronage pour les ckètenus libérés: brockure cke 25

pages avoe le titre: „Oonàinnè n'est pas ckamnè"

(b'ribourg, impr. H. konn^ 1898.)
Ua société tribourgeoise cke patronage cko8 ckètenus

libérés, konckèe en 1887, «8t à, comme Io8 autro3
sociétés cke même nom, cke cotte généreuse et cbrètienne
pensée cke travail>er au relèvement cko8 criminel ckèsireux
cke 8ö rèbabiliter. Oeuvre ckiklicile, pour laquelle il
n'est pa3 8upertlu ck'être aoutonu par un puissant
patronage. lorsqu'à l'expiration cke 8a peine les

portea cke la pri8on lui 8ont ouvertes, le ckètenu,

libre ckèsormais, se trouve souvent ckana la plu8 ckillicilo

à conditions; 3on casier juckiciaire le 8uit partout;
il trappe et Ie8 portk8 8e kerment: per8onno ne con-
8ent volontiers à engager un repria cke justice; la rè-

probation cke toua l'entouro et le moncke le rejette comme
le rebut cke la société. II ne lui reste plua qu'à re-
tourner ckana la aeule compagnie qui l'accepte, celle
ckea malfaiteurs, et voilà comment beaucoup retombent

par une aorte cke nécessité, taute cke soutien et ck'en-

couragoment.

bit cepenckant l'expèrience a prouvé que même ckans

ces âmes ckèckues, il survit encore cke bonnes inclinations
et que le sens moral n'^ est pas éteint; souvent même,
cke2 les plus jeunes surtout, la kaute ou le crime n'ont
pas êtê le kruit mur ck'une volonté perverse, mais bien

plutôt le rêsuìtat irrêtlêcki cke l'eutralnement cke la
passion, un oubli ou une surprise. Ua société cke pa-
tronage vient en aicke à ces ckêtenus libères par le ckon

cke vêtements, cke billets cke ckemin cke ter; elle leur
cbercbe ckes places, leur procure cku travail, surtout les

encourage et les protège par une surveillance vigilante,
all n ck'ècarter cke leur cbemin les nouvelles occasions
cku mal. à cours cke son ckouble exercice 1897 et 1898,
la société s'est occupée cke 34 libères; SP° ce nombre,
il s'en est trouvé 19 rà'àià«, ckont 3 étaient à leur
2" récidive, 2 à la 3" et 1 à la 4".

Oe résultat, important ckèjà pour une oeuvre si

ckillîcile, n'est pas le ckernier terme ckes espérances cke

la société; ckèja elle s'occupe cke susciter la konckation

ck'une association semblable cke ckames pour les ckètenues.

Uaint prêtre aura, trop souvent bêlas, l'occasion
cke s'occuper cke pareils sujets; il trouvera ckans cette
brocbure cke précieux renseignements et ckans la
Lociètè un auxiliaire ckèvouè.

„Deutscher Hausschatz" in Wort und Bild. Katholische

illustrierte belletristische Zeitschrift. Mit den Gratisbeilagen:
Aus der Zeit für die Zeit und Für die Frauenwelt.
25. Jahrgang. Wochennummer-Ausgabe: Pro Quartal
M. 1. 80. Heftausgabe: 18 Hefte à 40 Pfg. Regens-

bürg, Verlag von Fr. Pustet.

Das 13. Heft dieser beliebten katholischen Zeitschrift
bringt mit der Novelle: Der Rock des Pfandverleihers und

der Erzählung: Fräulein Hermine von M. Radkersberg-
Radniki zwei Arbeiten von hervorragendem litterarischem

Werte; Otto von Schaching liefert in der kleinen Erzählung:
Der Fuchs einen interessanten Beitrag zur Kenntnis der

Pyrenäenbewohner. Ueber Schülerreisen plaudert Prof. Dr.
Meyer in sehr anregender Weise, U. Cölestin Wolfsgruber
gibt in dem Aufsatze: Die Wienerhimmelspforte ein Stück

alt-Wiener Geschichte, O- Hirt setzt seine interessanten Spani-
scheu Bilderbogen fort, E. Jsolani erzählt Allerlei vom

Sammelsport, in Wort und Bild schildert C. D. das Herr-
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lich gelegene Kloster Attel am Inn, daran reiht sich ein

Nekrolog des kürzlich verewigten Patriarchen Stephan Peter
X, Azarian in Konstantinopel, Unter den zahlreichen, durch

saubere Ausführung sich auszeichnenden Vollbildern ragt
insbesondere: Die Spendung der letzten Oelung in den

Katakomben, nach dem Gemälde von Cecarini hervor, das

eine sterbende junge Martyrin darstellt, wie sie von dem

greisen Priester mit dem heiligen Oele gesalbt wird.

Kirchenamtlicher Anzeiger.

Bei der bifchöfl. Kanzlei sind ferner eingegangen:

1. Für Peters Pfennig:
Von Pfeffingen Fr. 10, Pfaffnau 25, Bettwil 5. 65,

Gebensdorf 14. 30, Au 27. 50, Burg 3, Liesberg 15,

Eich 25, Steinebrunn 13. 50.

Gilt als Quittung,

Solothurn, den 20. Juli 1899.

Die bischöfliche Kanzlei.

Inländische Mission.
Ordentliche Beiträge pro 1899.

Fr. Ct.

24,742 45Uebertrag laut Nr. 28:
Kt, Aargau: durch Hochw. Herrn Pfarr-Res.

Seiler in Klingnau, Legat von sel. Frl. Anna
Mayenfisch 100

Kt. St. Gallen: Bruggen 320, Waldkirch 450 770
Kt. Luzern: Stadt Luzern, von Jgf. Sch. 50

Horw, Hauskollekte durch Hw. Hrn. Pf. Fnrrer 648

Meggen, Psarrkollekte 180

Viznau, „ 52

26.542 45

Die Inländische Mission sei den kwchw, Pfarrämtern
und den Katholiken der Schweiz für's zweite Halbjahr
wieder dringlichst empfohlen. Wie ersichtlich, trug bis jetzt

die Sammlung der „ordentlichen Beiträge" etwas über

Fr. 26,500 ein, aber Fr, 55,000, sohin mehr als das

Doppelte, sind mit Abschluß der zweiten Quartalzahlung
bereits verausgabt. Möge also der Wohlthätigkeitssinn
nicht ermüden.

Der Kassier: I. Duret, Propst.

*) In Nr. .28 ist bei der Gabe aus dem Thurgan die Pfarrei
S ulgen zu ergänzen.

Mrundausfchreibung.
Eine Kaplaneipfründe, verbunden mit Kantorstelle am Kollegiatstifte Bcromünstcr,

wird zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Einkomme» 1899—2290 Fr, ohne Applikations-
Pflicht, nebst Pfrundhaus, Garten und genügend Holz. Von den hochw. Herren Bewerbern
wird Fertigkeit im Choratgesang und Orgelspiel veriangt: die besonderen Pflichten können
beim Stist-sekretariat eingesehen werden; Anmeldungssrist bis 25. Juli, — Collator der
Psriinde ist das löbl, Stiftskapitel, 74'

GasllM M Pà Mi, Xt. àkllà.
In gesunder, schöner aussichtsreicher Gegend, am Gedurts-

und Wohnort des sel. Uiklaus von der Fliie.
Pension bloß für katholische Kerren. '

Willing, Kapla».(H2165Lz) 67'

Gine große Auswahl!

in allen Preislagen
ist soeben angelangt und in unserem Bureau zum Verkauf ausgelegt.

Auch- und Kunft-Druckerei Anion.

WW^ Die Much- und Kunstdruckerei Union hätt für
alle römisch-katholischen Mfarrämter stets zu

billigen Mreisen vorrätig: weiße Kouverts mit aufge-
druckter Mdreste der bischöflichen Kanzlei in Solothurn.

Ein srllnMjHtr Theologe,
im zweiten Jahr, sucht eine Stelle als Hans-
lehrer (Repetent) in der deutschen Schweiz.
Für diesen Dienst würde er sich mit Kost und
Logis begnügen, unter der Bedingung, daß
er zugleich die Gelegenheit hätte, sich in der
deutschen Sprache zu vervollkommnen. 77

Ein Höhenkurort sucht für Juli oder August
einen kurbedürftigen »

gristliilM Hm«,
Geflstarke Ermäßigung des Pensionspreises.

Ansragen unter II 2362 I,s an
79') Haascnstein à Vogler, Luzern.

hat zwei ältere Statuen in Rokoko-
â- stil, ungefähr 1'°m—1°°m hoch und

braucht sie in seiner Kirche nicht mehr? Er-
wünscht ist: St. Josef und St. Jakob. Statt
des letztern vielleicht ein Bischof, Eine arme
Genieinde wäre dankbar dafür. Auskunst bei
der Expedition der „Kirchenzeitung." 75'

Eine durchaus solide, tüchtige Tochter,
mittleren Alters, sucht gelegentlich Stelle zu
Geistlichen, Sehr gute Zeugnisse stehen zu
Diensten. 76'

Neueste Sachen in gotischem und

romanischem Styl, billigst bei

Vosvk,
MühtenptaH, Luzern.
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Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei .Union" in Solothurn.


	

